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Einleitung

Eine der größten wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Innovationen im
Bereich der Digitalisierung der vergangenen letzten Jahre ist die Verwendung der
Blockchain-Technologie auf Grundlage der Distributed-Ledger-Technologie
(DLT) im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Transfer von Vermögens-
werten. In einem Blockchain-Netzwerk können Transaktionsdaten nachvollzieh-
bar in Datenblöcken eingetragen und über eine kryptografische Signatur in chro-
nologischer Reihenfolge miteinander verknüpft werden. Dreh- und Angelpunkt
dieser Technologie ist die damit verbundene Möglichkeit, Daten sicher und di-
rekt zwischen Personen und damit ohne die Zwischenschaltung von Intermedi-
ären übertragen und zuordnen zu können. Denn die Blockchain-Technologie
ermöglicht die Verwaltung des Netzwerks und die Zuordnung von Dateneinträ-
gen dezentral durch das Zusammenwirken der Nutzer unabhängig von einer
zentralen Instanz. Die im Blockchain-Netzwerk gespeicherten Daten sind zudem
grundsätzlich nicht löschbar oder veränderbar, sondern können lediglich ihre
Zuordnung zu einer Nutzeradresse ändern. Die in den Blöcken gespeicherten und
zuordnungsbaren Dateneinträge sind mit einem realen Vermögenswert ver-
knüpfbar und werden als Token bezeichnet. Ein Blockchain-Netzwerk bietet
damit eine sichere und direkte Transaktionsmöglichkeit von Werten in Form von
Token sowie die Lokalisierung eines Berechtigten durch die Zuordnung im Netz-
werk und die Transparenz der Transaktionshistorie.

Die digitale Abbildung von Vermögenswerten durch Token eröffnet eine Viel-
zahl von Anwendungsmöglichkeiten, angefangen bei Finanztransaktionen zwi-
schen Rechtssubjekten bis hin zur Abbildung von Rechten und Forderungen. In
der Praxis haben sich bereits wesentliche Arten von Token herausgebildet, die
ihren Einzug in das Wirtschaftsleben gefunden haben. Zum einen werden Token
zur Verwendung als alternatives Zahlungsmittel in Form von sogenannten
„Kryptowährungen“ ausgegeben. Sie können jedoch ebenfalls als Anlagein-
strumente dienen, indem sie Ansprüche vermögenswerten Inhalts abbilden. Der
Token wird ebenfalls in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen genutzt und
kann vergleichbar mit einem Gutschein gegen bestimmte Leistungen einge-
tauscht werden. Aufgrund der Vielseitigkeit der abbildbaren Werte kann die To-
ken-Ökonomie eine Revolution im Bereich der klassischen Kapital- und Wertan-
lagen wie Wertpapiere, Edelmetalle, Immobilien oder Kunst, aber auch in der
Verwaltung persönlicher und unternehmerischer Daten oder der Investition in
verbrauchbare Güter wie Rohstoffe anstoßen. Aufgrund dessen bedarf es juris-
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tischer Regularien und gesetzlich festgelegter Standards, um Rechtssicherheit im
Zusammenhang mit digitalisierten Vermögenswerten in Form von Token zu
schaffen.

Trotz der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der konkreten Marktverbrei-
tung des Tokens und seinen verschiedenen Ausprägungen findet sich bislang
keine auf den Token abgestimmte gesetzliche Kodifikation oder privatrechtlich
bindende Einordnung im Deutschen Rechtsraum. Weder der Begriff, noch die
Nutzung des Tokens als Gegenstand im Rechtsverkehr erfährt eine rechtliche
Definition oder gar einen eigenen Ordnungsrahmen. Dies ist gerade im Hinblick
auf die Verwendung des Tokens als Leistungsgegenstand von Rechtsgeschäften
höchst problematisch.

Aufgrund dessen setzt sich diese Arbeit mit einer allgemein privatrechtlichen
Einordnung des Tokens als Träger von Vermögenswerten und den rechtlichen
Rahmenbedingungen von Geschäften mit diesen auseinander. Zur Ergründung
eines geeigneten Ordnungsrahmens werden bereits bestehende Vorschriften der
Privatrechtsordnung herangezogen und darüber hinaus gesetzliche Regulie-
rungsmöglichkeiten de lege ferenda behandelt. Unter einer allgemein privatrecht-
lichen Einordnung soll nicht die Einordnung unter den Allgemeinen Teil des
BGB oder gar des Schuldrechts verstanden werden, sondern die Einordnung
unter Regelungsgegenstände oder Rechtsinstitute, die allgemeine Grundsätze
des Zivilrechts konstituieren. Diese Einordnung ist keineswegs abschließend,
sondern soll grundsätzliche Fragestellungen und privatrechtliche Anwendungs-
felder in Bezug auf die Token-Ökonomie aufgreifen, sodass ein beispielhafter
Überblick über Regulierungsmöglichkeiten aber auch über bestehende Rechts-
lücken geboten wird. Die Blockchain als technologische Grundlage des Tokens
ist im Sinne eines pars pro toto für all jene DLT-Netzwerke zu verstehen, welche
die für die rechtliche Subsumtion herangezogenen Eigenschaften ebenfalls erfül-
len.

Die Ausführungen der Arbeit gliedern sich in vier Teile. Um eine rechtliche
Subsumtion überhaupt möglich zu machen, bedarf es zunächst einer Übersicht
über die Technologie und über die wichtigsten Begriffe der Darstellung von Ver-
mögenswerten durch Token auf Grundlage eines Blockchain-Netzwerks. Im
Grundlagenteil wird auf diese Aspekte eingegangen, sowie auf die Erscheinungs-
formen und Anwendungsbereiche des Tokens, anhand dessen ein Maßstab für
die rechtliche Einordnung festgelegt wird.

Der zweite Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit der Rechtsnatur des Tokens
als Rechtsgegenstand bestehender absoluter Rechte des Privatrechts. Neben ei-
ner gründlichen Analyse des Sacheigentums werden die Immaterialgüterrechte
als Ausfluss des geistigen Eigentums behandelt, sowie mögliche Neuerungen der
bestehenden Rechtsinstitute. In diesem Zusammenhang wird zudem ein Rege-
lungsvorschlag für ein absolutes Recht am Token de lege ferenda diskutiert.

Im dritten Teil erfolgt eine rechtliche Auseinandersetzung mit der Einordnung
des Tokens im Zusammenhang mit seinen verschiedenen Funktionen. Abgestellt
wird hierbei auf eine mögliche Zahlungsfunktion oder Wertpapierfunktion. To-
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ken mit Zahlungsfunktion werden einer währungs- und geldrechtlichen Einord-
nung unterzogen. In diesem Zusammenhang setzt sich die Arbeit ebenfalls mit
der möglichen Einführung von digitalem Zentralbankgeld als besondere Form
des Tokens mit Zahlungsfunktion auseinander. Neben dem praktischen Bedarf
und verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten einer Digitalwährung wird auf die
europarechtliche Zulässigkeit der Ausgabe eingegangen sowie auf die geldrecht-
liche Einordnung nach deutschem Recht. Aufgrund der zu erwartenden Reich-
weite einer Digitalwährung in Hinblick auf den internationalen Zahlungsverkehr
wird ein Exkurs zu anderen Rechtsordnungen und deren möglichen Regulie-
rungsmechanismen unternommen. Anschließend erfolgt eine Untersuchung von
Token mit Wertpapierfunktion anhand wertpapierrechtlicher Vorschriften des
BGB und der Grundeigenschaften des Wertpapiers.

Der vierte Teil befasst sich indes nicht mehr mit der grundsätzlichen Einord-
nung des Tokens, sondern mit der Einordnung von Geschäften mit dem Token als
Leistungsgegenstand. Es folgt eine rechtliche Analyse von Verpflichtungstatbe-
stand auf der einen Seite und Übertragungstatbestand auf der anderen Seite.
Darüber hinaus wird auch in diesem Teil auf die Besonderheiten der verschie-
denen Funktionen des individuellen Tokens eingegangen.
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Erster Teil

Technische und begriffliche Grundlagen

Die digitale Darstellung von Vermögenswerten durch Token in einem Block-
chain-Netzwerk auf Grundlage der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) kann
nur in den Kontext von Recht und Gesetz gebracht und juristisch analysiert
werden, wenn zunächst ein grober Überblick über die Technologie und über
essentielle technologische Begriffe geschaffen wird. Zudem müssen für die an-
schließende rechtliche Subsumtion der Begriff des Tokens und dessen Erschei-
nungsformen sowie mögliche Anwendungsbereiche dargestellt werden. Anhand
dessen wird ein typologischer Maßstab für die rechtliche Einordnung von Token
gesetzt. Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich mit den Grundlagen der
Blockchain-Technologie als besonderen Anwendungsfall eines DLT-Netzwerks
und der Terminologie der Token. Es ist anzumerken, dass lediglich ein Überblick
über die Technologie geschaffen werden soll und die Ausführungen demnach
keine vollumfassende wissenschaftliche und technische Untersuchung darstellen.

§ 1 Die Blockchain-Technologie

Die Distributed-Ledger-Technologie basiert auf der Idee einer öffentlich und
dezentral verteilten Datenbank in einem Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P-Netz-
werk).1 Ein Blockchain-Netzwerk stellt einen speziellen Anwendungsfall der
DLT dar.2 Im Unterschied zur allgemeinen DLT bietet ein Blockchain-Netzwerk
keine Möglichkeit, die gespeicherten Daten innerhalb des Netzwerks zu verän-
dern oder zu löschen.3 Eine einheitliche Definition für die Blockchain-Techno-
logie lässt sich bislang nicht finden. Im Konsultationskonzept zur Blockchain-
Strategie der Bundesregierung4 werden Blockchains als „dezentrale, digitale Re-
gister, die durch kryptografische Verfahren und dezentrale Speicherung ein hohes

1 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Blockchain sicher gestalten:
Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März 2019, S. 9; Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), Distributed Ledger: Die Technologie hinter den virtuellen Währungen
am Beispiel der Blockchain, 15.02.2016.

2 Siegel, in: Omlor/Link, Kryptowährungen und Token, 2. Auflage 2023, Kap. 3 Rn. 105.
3 Zu den Unterschieden Siegel, in: Omlor/Link, Kryptowährungen und Token, 2. Auflage

2023, Kap. 3 Rn. 106.
4 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie/Bundesministerium der Finanzen (BMWi/

BMF), Online-Konsultation zur Erarbeitung der Blockchain-Strategie, 18.09.2019, S. 3.
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Maß an Datenintegrität und Vertrauenswürdigkeit bieten können“ definiert. Die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) definiert Blockchains
als „verteilte, nach Stand der Technik fälschungssichere digitale Datenstruktur,
die zur Aufbewahrung sämtlicher Arten von werthaltigen Daten eingesetzt wer-
den kann.“5 Vereinfacht ausgedrückt ist ein Blockchain-Netzwerk demnach ein
auf vielen Rechnern dezentral verteiltes elektronisches Register zur Datenver-
waltung und -transaktion.6

A. Entstehung und Überblick

Nur kurz zu erwähnen sei der Ursprung der Blockchain-Technologie und der
Token. Denn die Erfindung der Technologie darf nicht verwechselt werden mit
ihrer ersten konkreten Umsetzung. Der Ursprung der Blockchain wird oftmals in
Zusammenhang mit dem am 01. November 2008 unter dem Pseudonym Satoshi
Nakamoto veröffentlichten Whitepaper mit dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System“ gebracht.7 Das Whitepaper von Nakamoto baut jedoch
auf einer früheren wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahr 1991 auf.8 In diesem
Jahr veröffentlichten Stuart Haber und W. Scott Stornetta eine wissenschaftliche
Arbeit mit der Grundidee der kryptografischen Verknüpfung von Daten.9

Satoshi Nakamotos Whitepaper greift diese Idee auf und macht einen ersten
konkreten Anwendungsvorschlag der Blockhain-Technologie für ein Zahlungs-
transaktionssystem am Beispiel von Bitcoin.10 Ein Whitepaper beinhaltet eine
Vorstellung bzw. ein Konzept oder auch ein Geschäftsmodell zu einer bestimm-
ten Thematik oder einem Produkt unter Einbeziehung der jeweiligen Vor- und
Nachteile.11 Die ursprüngliche Idee von Haber und Stornetta wird von Nakamoto
durch den Proof of Work-Konsensmechanismus ergänzt, welcher das Problem
der doppelten Ausführung von Transaktionen löst und damit ein dezentrales
Zahlungssystem mit „Kryptowährungen“ bzw. ein dezentrales Transaktionssys-
tem von Werten überhaupt möglich macht.12 Die Idee von Nakamoto soll damit

5 BaFin, Blockchain-Technologie – Gedanken zur Regulierung, BaFin Perspektiven: Aus-
gabe 1/2018, S. 48, 50.

6 Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1
Rn. 1; Buhl/Schweizer/Urbach, ZfgK 2017, 596.

7 Nakamoto, Bitcoin: Ein elektronisches Peer-to-Peer Zahlungssystem, 2008.
8 Bharathan, Blockchain was born 20 years before Bitcoin, Forbes Digital Assets vom

01.06.2020; Beyer, Blockchain Before Bitcoin: A History, BlockTelegraph vom 23.08.2018.
9 Haber/Stornetta, How to time-stamp a digital document, Journal of Cryptology, vol 3,

no 2, 1991, S. 99–111.
10 Hönig, ICO und Kryptowährungen: Neue digitale Formen der Kapitalbeschaffung,

2020, S. 111; Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, 2017, S. 1 f.
11 In Bezug auf ICOs Hahn/Wons, Initial Coin Offering (ICO): Unternehmensfinanzierung

auf Basis der Blockchain Technologie, 2018, S. 20.
12 Bharathan, Blockchain was born 20 years before Bitcoin, Forbes Digital Assets vom

01.06.2020; Beyer, Blockchain Before Bitcoin: A History, BlockTelegraph vom 23.08.2018.
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die Transaktion von Zahlungen ohne die Zwischenschaltung von zentralen In-
stitutionen z.B. Finanzinstituten, Banken oder Zentralbanken ermöglichen.13

Die Finanzbranche ist – wie kaum eine andere – von der Zwischenschaltung
von Intermediären geprägt. Aufgrund des Vertrauensverlusts in eben diese In-
termediäre durch die weltweite Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 war die
Empfängnis für dezentrale Systeme ohne zentrale Abwicklungsinstanz zur Zeit
der Veröffentlichung des Whitepapers groß.14 Nach Veröffentlichung des Bit-
coin-Whitepapers entstand am 09. Januar 200915 das Bitcoin-Netzwerk und
wurde als Open-Source-Software öffentlich zugänglich. Durch die Open Source
Ausgestaltung konnte die Bitcoin-Blockchain kopiert und weiterentwickelt wer-
den, auf Grundlage dessen weitere Blockchain-Netzwerke entstanden.16 Es
wurde schnell ersichtlich, dass ein Zahlungstransaktionssystem nicht die einzige
mögliche Verwendung der Blockchain-Technologie darstellt. Die Technologie
kann grundsätzlich zur Transaktion und Zuordnung von Werteinheiten verwen-
det werden.17

Diese digitalen Werteinheiten werden Token genannt.18 Token sind unverän-
derliche und einzigartige Dateneinträge im Blockchain-Netzwerk, die wiederum
einer Nutzeradresse zugeordnet und mit einem bestimmten Vermögenswert ver-
knüpft werden können.19 Durch die Blockchain-Technologie ist es möglich,
Transaktionen von Token im Netzwerk durchzuführen und diese nachvollzieh-
bar und unveränderbar dezentral abzuspeichern. Die Technologie macht direkte
Transaktionen ohne die Zwischenschaltung von Intermediären möglich, indem
die aktiven Teilnehmer des Netzwerks durch ein Konsensverfahren die Transak-
tion der Daten ermöglichen.20 Alle Teilnehmer des Netzwerks haben gleicher-
maßen Zugriff auf dieselben Daten.21 Die Daten werden jedoch nicht in einer

13 Nakamoto, Bitcoin: Ein elektronisches Peer-to-Peer Zahlungssystem, 2008, S. 1.
14 Vgl. Hummel, Digitales Geld – Gehört Kryptowährungen die Zukunft?, SWR2 Wissen

online vom 26.11.2021; so auch Siegel, in: Omlor/Link, Kryptowährungen und Token,
2. Auflage 2023, Kap. 3 Rn. 12.

15 Siegel, in: Omlor/Link, Kryptowährungen und Token, 2. Auflage 2023, Kap. 3 Rn. 8.
16 Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, 2017, S. 30; Frombeger/Zim-

mermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1 Rn. 2 f.
17 Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1

Rn. 4.
18 Vgl. Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020,

§ 1 Rn. 4.
19 Vgl. Siedler, in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch, 2. Auflage 2021, § 7 Rn. 18;

Matzke, in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch, 2. Auflage 2021, § 10 Rn. 9 f.; Möllenkamp,
in: Handbuch Multimedia-Recht, 58. EL März 2022, Teil 13.6 Rn. 9; F. Schäfer/Eckhold, in:
Asmmann/Schütze/Buck-Heeb, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 5. Auflage 2020, § 16a
Rn. 24.

20 Voshmgir, Blockchains, Smart Contracts und das dezentrale Web, 2016, S. 8, 10; BSI,
Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März 2019, S. 10.

21 BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März 2019,
S. 9.



000028 /tmp/1693903851456/2633 05.09.23 10:51

8 Erster Teil: Technische und begriffliche Grundlagen

Tabelle gespeichert, sondern als zusammenhängende Blöcke.22 Jede Transaktion
von Token wird in einem der Blöcke gespeichert, die wiederum in einer Block-
kette aneinandergereiht werden.23 Jeder neue Block enthält die Transaktionshis-
torie des vorherigen Blocks bzw. eine Zusammenfassung aller vorherigen Blöcke
in Form eines Hash-Werts, d.h. einer Prüfsumme.24 Dies garantiert die Fäl-
schungssicherheit der Blockchain, da dieser Wert bei Manipulation nicht mehr
stimmen würde. Durch den Hash-Wert sind die Blöcke durch eine kryptografi-
sche Verkettung manipulationssicher miteinander verbunden.25 Damit kann jeg-
liche Art von Information auf der Blockchain sicher verwaltet, transferiert und
verifiziert werden.26

Transaktionen werden durch die Blockchain protokolliert und fälschungssi-
cher abgebildet. Ein Blockchain-Netzwerk kann damit überall dort eingesetzt
werden, wo normalerweise eine zentrale Instanz eingesetzt wird; diese wird durch
die Selbstverwaltung der Blockchain-Nutzer ersetzt.27 Das systemweit festgelegte
Konsensprotokoll kann die Verifizierung durch eine zentrale Instanz ersetzen,
indem die Verifizierung der Transaktionen durch die aktiven Teilnehmer des
Netzwerks nach den festgelegten Regeln des Protokolls erfolgt.28 Durch das Pro-
tokoll kann jedes Blockchain-Netzwerk je nach Ziel und Nutzen modifiziert und
angepasst werden. Denn das individuelle Blockchain-Protokoll bestimmt die
Regeln zur Nutzung des Netzwerks und zur Durchführung von Transaktionen.29

Die für diese Arbeit relevanten Blockchain-Netzwerke basieren grundsätzlich
auf derselben Technologie und denselben Grundbausteinen, zu welchen vor al-
lem das Peer-to-Peer-Netzwerk, die Kryptografie und der Konsensmechanismus
gehören.30

22 Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, 2017, S. 39 f.
23 Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, 2017, S. 33, 40.
24 Hönig, ICO und Kryptowährungen: Neue digitale Formen der Kapitalbeschaffung,

2020 S. 113; Voshmgir, Blockchains, Smart Contracts und das dezentrale Web, 2016, S. 13.
25 BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März 2019,

S. 16.
26 Voshmgir, in: Rechtshandbuch Smart Contracts, S. 15, Rn. 6.
27 Voshmgir, Blockchains, Smart Contracts und das dezentrale Web, 2016, S. 8.
28 BMWi/BMF, Blockchain-Strategie der Bundesregierung, 18.09.2019.
29 Vgl. Kaulartz, in: Möslein/Omlor, FinTech-Handbuch, 2. Auflage 2021, § 5 Rn. 23.
30 Vgl. BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März

2019, S. 9 f.
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B. Das Netzwerk

I. Grundaufbau des Netzwerks

Grundsätzlich liegt die Idee eines Blockchain-Netzwerks einem verteilten dezen-
tralen Peer-to-Peer-Netzwerk zugrunde.31 Die Daten des Netzwerks werden auf
jedem Computer aktiver Blockchain-Teilnehmer gleichermaßen gespeichert und
können direkt untereinander ausgetauscht werden, ohne auf eine zentrale Instanz
zurückgreifen zu müssen.32 Durch die dezentrale Verteilung des Netzwerks kann
die Blockchain als Datei auf vielen verschiedenen Computern verwaltet und
Transaktionen durch ein Mehrheits-Prinzip der Nutzer ausgeführt und validiert
werden.33 Das P2P-Netzwerk verkörpert somit die eigentliche Idee der Block-
chain, da sie Transaktionen ohne zentrale Validierung und zentrale Datenspei-
cherung ermöglicht.34

Die Nutzer des jeweiligen Blockchain-Netzwerks bilden die Knotenpunkte,
sogenannte Nodes, des Netzwerks.35 Die Summe aller Knotenpunkte bildet das
P2P-Netzwerk. Jeder Knotenpunkt kann grundsätzlich Transaktionen von To-
ken durchführen und diese empfangen.36 Unterschieden wird jedoch zwischen
aktiven und nicht aktiven Nodes, da nur erstere die Blockchain vollständig auf
ihren Rechnern abgespeichert haben und Transaktionen nicht nur initiieren, son-
dern ebenfalls validieren.37 Durch das verteilte und dezentrale Netzwerk wird ein
hohes Maß an Vertrauen und Sicherheit erreicht, da Transaktionen von allen
aktiven Teilnehmern verifiziert und die Daten dezentral bei einer Vielzahl von
Rechnern abgespeichert werden können.38

31 BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März 2019,
S. 9.

32 Hönig, ICO und Kryptowährungen: Neue digitale Formen der Kapitalbeschaffung,
2020, S. 112; Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte,
2020, § 1 Rn. 1.

33 Siegel, in: Omlor/Link, Kryptowährungen und Token, 2. Auflage 2023, Kap. 3
Rn. 14 ff.; BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März
2019, S. 9.

34 Voshmgir, in: Braegelmann/Kaulartz, Rechtshandbuch Smart Contracts, 2019, Kap. 2
Rn. 7.

35 Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1
Rn. 7.

36 Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1
Rn. 7 ff.

37 Zur Unterscheidung zwischen Full-Nodes und Light-Nodes Frombeger/Zimmermann,
in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1 Rn. 7 ff.

38 Vgl. BaFin, Blockchain-Technologie – Gedanken zur Regulierung, BaFin Perspektiven:
Ausgabe 1/2018, S. 48, 50 f.
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II. Zugang zum Netzwerk

Je nach Ausgestaltung können das Blockchain-Netzwerk und die enthaltenen
Informationen öffentlich oder eingeschränkt zugänglich sein. Es wird insofern
zwischen privater und öffentlicher Blockchain unterschieden.39 Die öffentliche
Blockchain ist dadurch gekennzeichnet, dass grundsätzlich jedermann ohne Zu-
gangsbeschränkungen Teilnehmer des Netzwerks sein kann und die Informati-
onen der Blockchain öffentlich einsehbar sind.40 Die wohl bekannteste öffentli-
che Blockchain ist das Bitcoin-Netzwerk.41 Innerhalb der Bitcoin-Blockchain
wird die gleichnamige Kryptowährung „Bitcoin“ transferiert.42 Die Kryptowäh-
rung Bitcoin ist mit der höchsten Marktkapitalisierung43 die weltweit führende
Kryptowährung auf Basis der Blockchain-Technologie.44 Im Jahr 2009 wurde der
Bitcoin das erste Mal öffentlich gehandelt.45 Der offizielle Internetauftritt von
Bitcoin wirbt mit schnellen Peer-to-Peer-Transaktionen, weltweiten Zahlungen
und geringen Transaktionsgebühren.46

Das Ethereum-Netzwerk ist ebenfalls wie das Bitcoin-Netzwerk ein öffentli-
ches und genehmigungsfreies Blockchain-Netzwerk.47 Es bezeichnet sich selbst
als globale Open-Source-Plattform für dezentralisierte Anwendungen, die digi-
tale Werte verwaltet und von überall auf der Welt zugänglich ist.48 Sie stellt die
Kryptowährung Ether zur Verfügung, die nach dem Bitcoin die zweithöchste
Marktkapitalisierung aufweist.49 Vor allem aber zeichnet sich Ethereum als
Blockchain-basierte Plattform für Smart Contracts aus. Das Ethereum-Netz-
werk ist keine reine Plattform für den Transfer einer Kryptowährung. Neben der

39 Siehe hierzu Roßbach, in: Omlor/Möslein, FinTech-Handbuch, 1. Auflage 2019, § 4
Rn. 67 ff.; BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März
2019, S. 11; Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte,
2020, § 1 Rn. 9a ff.; BaFin, Blockchain-Technologie – Gedanken zur Regulierung, BaFin
Perspektiven: Ausgabe 1/2018, S. 48, 49.

40 BSI, Blockchain sicher gestalten: Konzepte, Anforderungen, Bewertungen, März 2019,
S. 11; Frombeger/Zimmermann, in: Maume/Maute, Rechtshandbuch Kryptowerte, 2020, § 1
Rn. 10.

41 Vgl. Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, 2017, S. 30.
42 Vgl. hierzu den Webauftritt der Bitcoin-Blockchain: https://bitcoin.org/de/wie-es-funkt

ioniert (zuletzt abgerufen: 09.03.2023).
43 In diesem Zusammenhang ist mit Marktkapitalisierung der Gesamtwert aller erzeugten

Token der jeweiligen Kryptowährung gemeint, vgl. https://www.coinbase.com/de/learn/crypt
o-basics/what-is-market-cap.

44 Zur Marktkapitalisierung von Kryptowährungen siehe https://coinmarketcap.com/de/a
ll/views/all/ (zuletzt abgerufen: 09.03.2023).

45 Vgl. Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, 2017, S. 30.
46 Siehe https://bitcoin.org/de/ (zuletzt abgerufen: 09.03.2023).
47 Vgl. hierzu den Webauftritt der Ethereum Blockchain: https://ethereum.org/en/what-is-

ethereum/ (zuletzt abgerufen: 09.03.2023).
48 Siehe https://ethereum.org/de/ (zuletzt abgerufen: 09.03.2023).
49 Zur Marktkapitalisierung siehe https://coinmarketcap.com/de/all/views/all/ (zuletzt ab-

gerufen: 09.03.2023).
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